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Oelser
Das Kreisblatt erscheint Freitags; es kostet
für das Vierteljahr bei der Post 45 Mart.

Postscheclkonteii

Kreisloniiiiunal-Kasse Breslau Nr. 3130,
Kreis-Sparkasse Breslau Nr. 3131.
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r e I S b l a t t
Jnse rate werden bis Donnerstag mittag in
der« Geschäftsstelle angenommen —- Preis für

die füiifgespalteiie Petitzeile 5,00 M., für

außerhalb des Kreises Oels Wohnende 7,00 M

Druck und Verlag
A. Ludwigs Buchdruckerei Rothe, Politt öi Co.

« in Oels.
 

Nr. 41. Oels, den 6. Oktober 1922. 60. Jahrgang
 

est-sittlicher Zeit.
A. Bekanntmachungen des Landrats.

Oels, den 3. Oktober 1922.

. Ablieferung
des l. Drittels der Getreideumlage.
Jedem ablieferniigspflichtigeii Landwirt, der bis zum

31. Oktober 1922 nicht mindestens ein Drittel seines Liefersolls
erfüllt hat, wird nach Ablauf dieser Frist entweder das rück-
ständige Quaiituiii zwangsweise enteiguet und in diesem Falle
nur mit der Hälfte des Umlagepreises bezahlt, oder es wird
dein Säuinigen der Unterschiedsbetrag zwischen Julands- und
Auslandsweiszenpreis plus 250/0 in Rechnung gestellt. Nach
dem Ietzigen Stande der deutschen Reichsinark würde dieser
Betrag sehr. erheblich sein. ·

Jch weise ausdrücklich darauf hin, daß das 1. Drittel der
Umlage ohne Rücksicht daraus,-ob Einspruch gegen die Ver-
anlagung erhoben ist oder nicht, bis zum 31. Oktober 1922 ge-
liefert sein muß.

.. Jch ersuche die Ortsbehörden, vorstehendes allen be-
teiligten Landwirten sofort bekanntzugeben

Der Vorsitzende des Kreisansschusses.
—-

Oels, den 3. Oktober 1922.

Ausschluß .
der chittclten aus der öffentlichen Brotverforgung.

· Durch Reichsverordnung vom 8. September 1922 ist be-
stimmt, dasz die Brotoersorgung aus dein zum ermäßigten Um-
lagegetreide nur noch den Minderbemittelteu gewährt wird.
Die Aussonderung der Bemittelten ans der öffentlichen Brot-
versorguug erfolgt in der nächsten Brotmarkenansgabe am
16. Oktober d. Js. «

· Zu diesem Zwecke werden neue Brotmarken ausgegeben
Die Vrotinarkenabschnitte K» L. und M., welche im Besitz der
bis ietzt versorgungsberechtigten Bevölkerung sind," werden für
ungültig erklärt. s- .

Auf Grund des § 31 des Gesetzes über die.Regelung des
Verkehrsunit Getreide der Ernte 1922 vom 4. Juli 1922
iReichsgesetzblatt Seite 537) nnd der Verordnung über die
öffentliche Brotversorgung vom 8. September 1922 (Reichs-
gesetzblatt Seite 723) wird hiermit folgendes angeordnet:

Versorgungsberechtigt sind Personen die nicht Selbst-
versorger sind. Als Selbstversorger gelten der Unternehmer des
laiidwirtschaftlichen Betriebs, die Angehörigen seiner Wirtschaft,
Naturalberechtigte, soweit sie als Lohn- oder Leibgedinge (Al--
tenteil, Auszug, Ausgedinge, Leibzucht) Getreide oder daraus
hergestellte Erzeugnisse zu beanspruchen haben, ferner alle im
landwirtschaftlichen Betriebe ganz oder überwiegeiid beschäftigten
Personen während der Dauer der Beschäftigung sowie deren
Angehörige, soweit sie mit ihnen im gleichen Haushalt leben
und nicht in anderen Betrieben beschäftigt sind. Als Selbst-
versorger gelten auch solche Geistliche und Lehrer, die einen
wesentlichen Teil ihres Diensteinkommens als einen Teil des

 

lieferung rechnen zu können glauben . 

Pachtzinses vom Pächier ans der Verpachtung von Kirchen-
uiid Schulläiidereieii geliefert erhalten -

Versorgniigsberechtigt sind nicht Peronen deren steuer-
pflichtiges Einkommen für das Kalenderjahr 1921 nach dem
Einkommeiisteuerbescheide für 1921. oder, falls ein solcher bei
Feststellung der Versorgungsberechtigiiiig noch nicht zugestellt·
worden ist, nach ihrer Einkommensteuertläruiig für die allein--
stehende Person 30000 Mark, für den Haushaltungsvorstand
30000 Mark zuzüglich 15000 Mark für jeden in dem gemein-
samen Haushalt verpflegten Haushaltungsaiigehörigen über-
stiegen hat. Wer nachweist, daß sein Einkommen im Wirt-
schaftsjahr 1922/23 das Vierfache des vorstehenden Einkommens
nicht übersteigt, bleibt versorgungsberechtigt. Die Zurechnung
von 15000 Mark zum Einkommen des Haushaltungsvorftandes
ist ‘fiur für solche im gemeinsamen Haus-haltverpflegten Haus-
haltungsaugehörige zulässig. denen der Haushaltungsvorstand
auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung Unterhalt
gewähren muß, z. B. Kindern und Eltern ohne eigenes Ein-
kommen über 30000 Mark, Hausangestellsen Lehrlingen und
dergleichen Ausgeschlossen sind dagegen z. By Untermieter
niöblierter und uiiiiiöblierter Zimmer. Diese sind als Einzel- _
personen zu behandeln

Die Guts- und Geiiieindevorstände werden ermächtigt, in
Zweifelsfällen die Vorlegiiiig eines Einkommensteiierbescheides
oder der Einkoiiuiiensteuererklärung für 1921 zu verlangen
Sie sind ferner. berechtigt, sich den Nachweis bei Arbeitnehmern
durch Vorlegnng einer Bescheinigung des Arbeitsgebers über
die Höhe des Einkommens zu verschaffen

Vergehen gegen die vorstehende Anordnung werden gemäß
§ 49 Abs. l Ziffer 3 des Gesetzes über die Regelung des Ver-
kehrs mit Getreide aus der Ernte 1922 bestraft.

Die Verordnung tritt am 16. Oktober 1922 in Kraft.
Der Vorsitzende des Kreisansschnsfes.

Oels, den 28. September 1922.

Betrifft Molkereien
Der Herr Reichsmiiiister für Ernährung und Landwirt-

schaft teilt mir mit, daß in mehreren Strafprozessen des letzt-
vergangenen Jahres festgestellt worden sei, daß Molkereiver-
walter für die Abgabe von Trinkmilch oder von Milcherzeugnisseii
sich von den abnehmenden Stellen persönliche Vorteile haben
gewähren lassen Tie Beweisaufuahnie dieser Prozesse habe
es glaubhaft gemacht, daß dieser unzulässige und strasbare Be-
zug von Provisionen und sonstigen Zuwendungen seitens der
Molkereiverwalter in größerem Umfange vorkommt, und« daß
manche Trinkmilch-Empfangsstellen nur bei Gewährung einer
Provision an die Molkereiverwalter auf hinreichende Milch-

Der Herr Reichsminister für Ernährung nnd Landwirt-
schaft ersucht, die beteiligten Kreise warnend auf diese Mißstände
und Gefahren hinzuweisen durch die ein für die Ernährung
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der Kinder nnd Kranken unentbehrliches Nahrungsmittel in‘
strafbarer Weise dadurch verteuert wird, daß ein Teil der mit
der Verwaltung der Molkereien betrauten Personen seine Stel-
lung dazu mißbraucht, um sich persönlich in nngesetzlicher Weise
zu bereichern. · _

Zu der Bekämpfung dieses Besteehimgswesens bedarf ich
indessen unbedingt der Mitwirkung der Bevölkerung die ich
hiermit bitte, mir jeden Fall einer Angestelltenbestechung zu
melden, damit ich gegen die Schuldigen Strafantrag nach
§§ 12, 13 nnd 22 des Gesetzesgegen den nnlauterenWett-
bewerb stellen kann.

Der Vorsitzende des Kreisansschusses.

J.-Nr.1(1 2432/28.

L. II. 816. « Oel-Z, den 6. Oktober 1922.
Unterbringmig von ver srängten Beamten aus O.-S. in Schul-

gebäuden.

Die vorläufige Unterbringung der aus dem abgetretenen
Oberschlesien verdrängten Beamten macht große Schwierigkeiten
nnd steigert die schon vorhandene Wohnungsnot in erheblichem
..iaße. Jch ersnche deshalb zu prüfen, ob unbenutzte oder nicht
unbedingt notwendige Räume in den Gebäuden der Volksschulen
verfügbar gemacht werden können und mir über das Ergebnis
mit tunlichster Beschleunigung zu berichten. «Dabei ist anzugeben,
in welchen Schulen Räume zum zeitweiligen Unterstellen von
Möbeln und zum Ausbau von Notwohnungen vorhanden sind,
ferner wieviel Notwohmmgen nnd mit welchem ungefährenKoften-
aufwand auf diesem Wege geschaffen werden können.

Der sfSreufg. Minister für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung

U. Ill. E. Nr. 5328. Berlin W. 8, den 12.Scpt. 1922.

Die Schulvorstände ersuche ich, mir hierzu umgebend,
spätestens aber bis zum 10. Oktober d. Js., zu berichten. Fehl-
anzeige ist nicht erforderlich ·

 

Oels, den 30. September 1922.
Festsetzung des Werts der Sachbeziige nach § 160 der ·«

Reichsversichernugsordnnng vom 19. Juli 1911
für den Kreis mit Wirkung vom 1. Oktober 1922.

1. Wert der freien Station einschl. freier Wohnung gleich-
mäßig für Stadt und Land je Person

· a) für Hausangestellte in nicht gehobener Stellung,
Arbeiter in gewerblichen und wirtschaftlichen Betrieben,
Lehrlinge und Lehrmädchen auf

täglich 40,—— Mark
monatlich 1200,—— „

jährlich 14.400,——— „  
b) für Haue-angestellte in gehobener Stellung und alle

übrigen männlichen nnd weiblichen Angestellten und
Gehilfen auf

täglich 60,——— Mark
monatlich 1800,—— „

- jährlich 21600,——— » ·
Der Wert der freienZWohnung beträgt Xe» dieser Sätze.

‘2. Wert der Natural- und Sachbeziige der Der-mat-
empfänger auf dem Lande: ś

1 Ztr. Roggen . 950,— Mk.
1 „ Weizen . . . . . . . .2000,--·---— »
1 „ GersteanStellevonBrotgetreide(Roggen) —950,—— »
1 „ Gerste an Stelle von Weizen . . 2000,——- „
1 „ Mehl wird mit 20%.. höher berechnet

als die betr. Getreideart.
1. „ Kartoffeln . 200,-—-— „
1. Pfund Brot . . 9,50 »
1 Liter Vollmilch . 14,—— „
1 Liter Magermilch 7,— »

‘. Pund Butter . . . . . . 200,—— „
Kartoffelland je Morgen . 2000,—— „
Futtergetreide je Zentner . 1000,—-— „
Freies Futter für eine Kuh ..... 6000,——- ».
Freie Wohnung (fiir »Berh.) 300,——- „
"l. Ztr.Steiniohle . , . . 200,—- „

· 1 Zir. Brennholz ..... 100,—-— „   

Freie Beleuchtung:
die erste 16kerzige Lampe . . .
die zweite 16kerzige Lampe . . . . . 240,——
beifreierLiefernngvonPetrolemnoderSpiritus 720,—— „
Nach vorstehenden Wertfestsetzungen hat das Normaldeputat

nach s 13 Ziffer 1 des Arbeits-Lohntarifs für die schlefische
Landwirtschaft vom 2. Januar 1.922 insgesamt den Wert von
52910 Mark, wobei das Backgeld, wo Backofen und Holz ge-
währt wird, mit 1200.-— Mark berechnet ist. Soweit Backlohn
an Stelle von gebackenem Brot bzw. eine Entschädigung für
Verzicht auf Kleintierhaltnng gezahlt wird, sind die Bargeld-
sätze dem Barlohn hinzuzurechnen. _

Weitere Natural- und Sachbezüge«, die im Nornialdeputat
des 9’131 nicht anfgefiihrt sind, sind nach den obigen Fest-
setzungen hinzuzurechnen.

Sind zwischen Arbeitgeber-nnd Arbeitnehmer (Verbänden)
Tarif- oder Privatverträge abgeschlossen, nach denen höher be-
bewährte Natural- und Sachbezüge zu leisten sind, als zu 1, 2
festgesetzt, so sind die Sätze der Verträge-maßgebend; desgleichen
soweit Natural- und Sachbeziige verstehend nicht aufgeführt sind.

Sonstige Natural- und Sachbezüge, die tarifvertraglich nicht
geregelt, bzw. vorstehend nicht aufgeführt sind (z. B. Mehl,
Bierdeputat, teilweise Verhflegung von Aufwartefrauen Wä-
scheriunen ufw.) sind nach den ortsüblichen Mittelpreisen an-
zusetzen. -

»

Das Versicherungsamt.
Der Vorsitzende des Versicherungsamts.

J.-Nr. F. V. 44-1. De‘lä, den 4. Oktober«1922.
Betrisst: Handel der gla’iehftruruniffiouiire auf Viehmärkten.
Der Herr Minister für Landwirtschaft, Doinänen und

Forsten teilt mit, daß der Wortlaut des § 13 der Verordnung
vom 19. September 1920, jetzt § 10 des Reichsgesetzes vom
18. April 1922, keinen Zweifel darüber läßt, daß den auf Vieh-
märkten als Viehkommissionäretätigen Personen jede Art von
Geschäften für eigene Rechnung auf diesen Viehmärkteii ver-
roten ift.

Au dieser positiven Vorschrift des § 10 des Gesetzes über
die Fleischversorgung vom 18. April 1922 wrd auch nichts ge-
ändert, wenn die betreffenden Personen auf Grund einer ihnen
erteilten sachlich unbeschränkten Erluibniskarte berechtigt sind,
den Viehhandel zu betreiben oder Schlachtvieh zur eigenen
Schlachtuug anzulaufen Nach der Absicht des Gesetzgebers
soll oermieden werden, daß auf demselben Marke ein Vieh-
händler gleichzeitig als Kommissionär und als Eigenhändler
auftritt. Wer sich daher auf einem Viehmarkte als
Konnnissionär niedergelassen hat, darf auf diesen-1-.Viehmarkte
keine Geschäfte auf eigene Rechnung machen, wenn er gleich-
zeitig im Besitze einer Handelserlaubnis zum Viehhandel ist,
so darf er von ihr nur außerhalb dieses Biehmarktes Gebrauch
machen. ·

L. III. 1803.

Der Vorsitzeude desKreisnusschusses

L. 1 7047. bete, den 5. Oktober 1922.
» B tricbssteuer.

Mit der Erledigung meiner Kreisblattverfügung vom
14. v. Mis. —- Kreisblatt S. 208 —- betreffend die Einsendung
der B iriebssteuernaihweisungeu sind noch im Rückstande
die C emeinden: Baruthe, Bohrau, Buselwitz, Carlsburg,
Crompnsch, Cunersdorf, Cnnzendorf, Dämmer, Fürsten Ellguth,
Görlitz, Grüttenberg, Gutwohne Kraschen, Kurzwitz, Leuchten,
Loisehwitz, Ludwig-«:-dorf, Ober-, Nieder-, Mittel- und Klein
Mühlatschütz, Nieder Mühlwitz, Neudors b. R., Klein Oels,
Klein Peterwitz, Pontwitz, Pühlau, Raake, Rathe, Rotherinne,
.Sacran, Schleibitz, Neu Schmollen, Schützendorf, Schwundnig,
Sibyllenorh Strehlitz, Süßwinkel. Tschertwitz, Ulbersdorf, Viel-
gnth, Wabnitz, Klein Weigelsdor"", Weißensee, Wilhelminenort,
Zantoch, Zessel, Klein Zöllnig, Groß Zöllnig Zucklau,
die G liter: Cunersdorf, Julinsburg Raake, Sibyllenort,
der M agistrat Hundsfeld.

Jch erwarte nunmehr bestimmte Einsendung der Nach-
weisungen bis zum 11. d. Mts,, andernfalls Abholung durch
tostenpflichtigen Boten erfolgt.

Fehlanzeige ist« erforderlich
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Oels, den 5. Oktober 1922.
_ Armen- und Altershilfe.

Die Gemeinde- nnd Gutsvorstände des Kreises aus werden
hiermit aufgefordert, sobald als möglich, spätestens aber bis zum
13. Oktober cr., eine Nachweisnug der im Gemeinde- bezw. Guts-
bezirk wohnhaften bedürftigeu Leute nach untensteheudem
Muster dem Kreiswohlfnhrtsnmt Oels einzureichen.

Nach Maßgabe der Bediirftigkeit sind gleichmäßig zu
behandeln, Kleinreutner, Empfänger von Renten der Sozial-
versicherung, Personen,·die aus öffentlichen Mitteln unterstützt
werden, die sogenannten verschämten Armen uud alle wirtschaft-
lich ähnlich gestellten Kreise.

J.-N·k. w. 4232.

 

'2 Besondere Berücksichtigung verdienen die uotleidenden alten-
Leute. .

Die namhaft gemachten Leute sollen alsbald eine einmalige
Unterstützung aus Stantsmitteluterhalten

Werden daher die Oktachweisungeu nicht pünktlich oder nicht
sachgemäß ausgefüllt eingereicht, so kann keine Unterstützung
g währt werden. .

Jrgeud welche Zweifel sind beim unterzeichneten Kreis-
wohlfahrtsamtsleiter zur Sprache zu Bringen.

Der Leiter des Kreiswohlfahrtsamtes Oels.
Cieeinski,

Kreisausschuß-Obersekretär.

(Beispiel)
    -.--· --« _ _. .---«.-.
 

- «I.—. J.
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. , Gesamtzahl ·. q Ä » Lth _ » L .G e m e I n d e - .i a m e denen Ehegatte Anzahl ber Kopr -. Zemer tun gen.

G t b ‚ f des nach? der Kinder unter von lödoxer Ener ndacä Mittgliåhkeit
‚ » , . . . .‑ - r J « ' 5'U 5 e Z I r Hskfshedukftsqen (mit Ia oder nein 14 Jahren DJI Spalt n (Einloggen; abzllrgetbesiti

· zu beantworten) 2——4 -

Gemeinde Wildschütz Müller ja 3 5 Hat jährlich etwa 6000 Mk.  
Oels, den 5. Oktober 1922.

· Beanstaudnug von Wandergewerbeschcinen

für das Kalendcrjahr 1923.

Die Wandergewerbescheine für 1922 verlieren mit Ablauf
des Monat Dezember d. Js. ihre Gültigkeit Jhre Benutzung
zum weiteren Hausierbetriebe über diese Zeit hinaus ist ftrafbar.
Die Magistrate und Herren Amtsvorsteher des Kreises ersuche
ich, die Hausierer ihres Bezirks hierauf aufmerksam zu machen
und dieselben aufzufordern ihre Anträge auf Erteilung der
Wandergewerbefcheine für 1923 bei der zuständigen Ortspolizei-
behörde persönlich unter Vorlegung des letzten Wandergewerbe-
scheines, und zwar tunlichst noch in diesem Monat zu
steilen. Jeder Gewerbetreibende welcher seinen Antrag erst
später stellt, ist alsbald darauf hinzuweisen, daß er sich die
Schuld selbst beizumessen hat, wenn er zu Beginn des neuen
Kalenderjahres noch nicht im Besitz des beantragten Scheines
ist. Hierbei weise ich duran hin, daß die Wandergewerbestener
eine Jahresfteuer ist und daß der Beginn des Hausiergewerbes
auch bei bereits vorgerückter Jahresfrist eine Ermäßigung des
Steuersatzes nicht zur Folge hat.

. Jm Interesse einer geregelten Abwickelung des gesamten
Verfahrens und im Hinblick auf die stetig zunehmende Zahl der
Anträge ersuche ich die Ortspolizeibehörden dafür Sorge zu
tragen, daß bei Aufnahme und Prüfung der Anträge die nach-
stehend ausgeführten Bestimmungen genau beachtet werden.

-1. Es sind lediglich die im Jahre 1919 neu eingeführten,
bei der Firma Adolf Stenzel vorm. Bremer & Minuth, Breslau l,
erhältlichen Vordrucke zu verwenden. Diese Vordrneke sind genau
und vollständig auszufüllen und einzeln ohne Begleitbericht vor-
zulegen. Jn Fällen, in denen die Mitführung von Begleiteru
beantragt wird, ist auch für die vollständige Ansfüllung des
Fragebogens B Sorge zu tragen. Für das laufende Jahr noch
geltende Gewerbeseheine sind nicht beizufügen. -

2. Dievon den Gewerbetreibenden vorzulegenden Lichtbilder
müssen eine Kopfgröße von mindestens 11/2 cm aufweisen und
dürfen nicht auf einem festen Kartou aufgezogen fein. Auf den
Lichtbildern ist der Name des Gewerbetreibenden deutlich zu ver-
merken Bilder aus früheren Jahren sind nur dann zu ver-
wenden; wenn seit ihrer Herstellung nicht mehr als fünf Jahre
verflossen sind.

3. Die Gewerbetreibenden sind darauf hinzuweisen, daß die
eh. mitzuführenden Begleiter der Krankenversicherungspflicht
unterliegen. Den Anträgen auf *JJiitfülunng der Begleiter ist
eine Bescheiniguug der Krankenkasse über die erfolgte Anmesdung
und Entrichtung der Beiträge beizufügen Den Gewerbetreiben-
den ist ferner.zu eröffnen, daß Begleiter zu untergeordneten
Dienstleistungen mitgeführt werden dürfen und bei einer Be-  
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teiligung am Gewerbebetriebe eines eigenen Wandergewerbe-
scheiues bedürfen.

4. Viehhändter, die die Erteilung eines Wandergewerbe-
scheines beantragen, bediirfen zum Viehhandel auch einer Er-
laubniskarte des Oberpräsidenten, zu welchem Zweck ein be-
sonderer Antrag vorzulegen ist. Die Viehhäudler find ferner
zur Führung des vorgeschriebenenKontrollbuches
verpflichtet

5. Zum Handel mit Kartoffeln ist eine besondere Kartoffel-
handels- bzw. Aukaufserlaubnis erforderlich (i. Kreisblattver-
füguug vom 13. Juli 1922, Kreisblatt S.154). Es ist also
auf den Anträgen zu vermerlen, daß die Antragsteller im Be-
sitz der Hundelserlaubnis sind. .

6. Bei Anträgen zum Handel mit Lebens- und Futter-
mitteln ist stets zu prüfen, sob der Gewerbetreibende genügend
suchverstäudig und zuverlässig erscheint.

7. Hinsichtlich der gerichtlich bestraften Personen ist stets
die Höhe der Strafe, die Art des Vergehens, sowie Ort und
Zeit des Urteils anzugeben. Liegt eine Gefängnsstrafe mehr
als fünf Jahre zurück, so ist auch zu ermitteln und zu ver-
merkeu, wann diese Strafe verbiißt ist.

8. Die Gewerbetreibenden sind darauf hinzuweisen, daß sie
an die bestehenden Beschlagnahmevorschriften gebunden sind, auch
wenn dies im Wandergewerbeschein nicht besonders vermerkt ist.
sEin Vernierk auf die erfolgte Belehrung ist auf den Antrag zu
etzen.

9. Ausländer, die einen Wundergewerbesehein beantragen,
haben sowohl für ihre Person als auch für etwaige Begleiter
den ablaufenden Gewerbeschein, den vorschriftsmäßigen gültigen
Reisepaß nnd ein Sittenzeugnis der Heinmtbehörde vorzulegen.
Auf dem betreffenden Antrage ist zu vermerken, daß der Reise-
paß vorgelegen hat. Auf der Rückseite des Lichtbildes muß
die Jdeutität der auf dem Lichtbilde dargestellten mit der im
Paß und im Zeugnisse beschriebenen Person bescheinigt fein,
während auf der Vorderseite des Bildes der Vor- und Zuname
des Antragstellers angegeben sein muß. Auf den Gewerbeschein
für 1922 ist folgender Vermerk zu machen: ,,Schein für 1923
im Regierungsbezirk Breslau beantragt." Ausländern, die
nicht im Besitz eiues für 1922 gültigen Scheines sind, ist als-
bald zu bedenten, daß dem Antrage auf Erteilung des Gewerbe-
scheines nur dann entsprochen werden kann, wenn ein Bedürfnis
zur Zulassung weiterer ausländischer Gewerbetreibender vor-
liegen sollte. , »

10. Jn gleicher Weise wie bei der Kontrolle der Gewerbe-
scheine der Ausländer ist bezüglich der Gewerbescheine der in-
ländischen Srhausteller und Musiker zu verf..hren.

11. Bei Festsetzung der Steuersätze ist die herrschende Geld-
entwertuug zu berücksichtigen, durch welche die jetzigen Steuer-



sätzein den meisten Fällen kaum die Papier- nnd Druckkosten
der Fortnnlare und die Uebersendungskosteu decken. « Ermäßi-
gungen der Stenerfätze können daher nur noch in den dringend-
sten Fällen, die eingehend auf den Anträgen zu erörtern sind,
genehmigt werden. Wer für 1922 erariszigt worden ist, hat
deshalb noch keinen Anspruch, auch sür 1923 ermäßigt zu
werden. Auf die zweite Seite des Antragsformnlars iiber die
Unterschrift des Antragsteller-s ist zu setzen: Antragsteller ist der
Abs. 11 dieser Kreisblattoerfügilng vorgelegen« —

12. Bei ettoa eingetretcuem Verlust eines Wandergewerbes-
scheiues ist, falls eine zweite Anssertignng erteilt werden soll,
ein entsprechender Antrag beider Orteuolizeibehörde zu stellen.
Für die Veröffentlichung der Ungültiakeit ertlärung im Regie-
rungsamtsblatt ist der Betrag von 111,—— Silsark unter ent-
sprechender Angabe des Zweckes an t« clTea-ernngshauptkasse
in Breslau nnd zwar 20,—— Mart siir Linrhlialteiei ll und
20,—- Mark für die Buchhalteret 1\' zu senden
L. l 7083.

· L. l. 6028. Oels, ten 5. Oktober 1922

Antragsformnlare zur Beschäftigung

ausländischee Laudarbeiter im Jahre 1922.
Vom Schlesischcn Landesarbeitsamt in Breslan sind mir noch

250 Stück Autragsformnlare auf Beschäftign g ansländisiher
Landarbeiter im Jahre-- 1922 iibersandt worden. Der Mehr-
bedarf an Fortunlareu kann daher entgngc meiner Kreisblatt-
lsekanntmaclumg vom 20. September 1922 —- Seite 215 — bei
mir gegen Einsendung der Unkosten in Höhe von 10 Mk. für
das Stück sofort angeforderj werden.

Von einzelnen Ortspolizeibehörden sind mir ausgefüllte An-
träge ohne den genannten Betrag überreicht worden. Da mir
die Formulare vom Schlesischen Landesarbeitsamt in Rechnung

' gestellt werden, muß ich zur Vermeidung unuötigcr Rückfrageu
mn genaueste Beachtung der neuen Bestimmungen ersuchen.
Nichtverwendete Anträge sind mir zurückzureichen.

Bf. d. M. d. J. Min. f. Handel u. Gewerb u. Min. f. Volkswohls
v.18. 9. 1922 —- ll E 215 IV bezw. lll 8819 bezw. lll F
2701, betreffend Beschäftigung weiblicher Angestellten in Gast-

nud Schaukwirtschaften

Als dritter nnd vierter Absatz wird dem § 12 Der Bd. v.
.10. 8. 1920/28. 7. 1921 (M. Bl. V. 1921 S. 328, 1921 S. 260).
angesügt:

Die Polizeibehörden werden ermächtigt, auf entsprechende
Anträge von Inhabern der unter diese Verordnung fallenden
Wirtschaften nach Anhörung einer paritätisch zuscumnengesetzten
Fachgewerbekommission, unter Vorbehalt des jlederjeitigen Wider-
rufs, ganz oder teilweise Befreiung von den Vorschriften der
Verordnung eintreten zu lassen. —

Jn den Städten mit über 100000 Einwohnern können
von der zuständigen Polzeibehörde Verschärfungen der Ber-
ordnungen allgemein angeordnet werden.

L. I. 7310. Oels, den 2. Oktober 1922.

Vorstehende Anordnung bringe ich mit Bezug auf die im
Kreisblatt 1921 6. 26.1 1111D 1.920 Seite 230 veröffentlichten
Anordnungen zur Kenntnis. -

Die Ortsbehörden ersuehe ieh um ortsübliche Bekannt-
machung.

 

Der Minister für Landwirtschaft,
_ Domänen und Forsten.

Geschäfts-Nr. I A lll i 13618. «

Berlin W. 9, den 1. September 1922.

Mehrfakhbeuutznng der Einstreu auf Viehhöfeu.

Der Auffassung, daß die nochmalige Benutzung der Einstreu
und die Benutzung von nicht verzehrten Heuresteu als Einstreu
für einen nachfolgenden Markt unzulässig ist, trete ich bei.
Nach § 47 V. A. V. G. sind die Viehmarktplätze nach Schluß
des Marktes zu reinigen. Die Reinigung hat nach § 5 Der
Anlage A zu meiner viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom
1. Mai 1912 in Der Weise zu geschehen, daß Streu, Futter-
reste, Strohverschlüsse, Strohpolster und dergleichen zu entfernen  

und nach Nr. 9 und 10 dieses Paragraphen zu behandeln sind·
«Je·h ersuche, hiernach das Erforderliche zu veranlassen.

L.I 7244. Oels, den 28. September 1922.
Vorsteheudeu Erlaß bringe ich hiermit zur Kenntnis nnd

Beachtung der Ortspolizeibehörden

Oels, den 4. Oktober 1922.
‑ ś Geflügelcholera. «

Unter dem Geflügelbestande des Tischlers Josef Nowotny
ans Hundsfeld, Oelserstraße Nr. 23, ist die Geflügeleholera
ausgebrochen Die erforderliche Gehöftssperre ist angeordnet
wor en.

L. 1. 7411.

Oels, D11 5. Oktober 1922.
Erinnerung.

Trotz der in meiner Kreisblattverfügung oom 16. v. Mts.,
Kreisblatt 6. 215, ausgespwehenen Ernsartimg anf bestimmte
Iunehaltung des Termins ist noch ein großer Teil Güter und
Gemeinden mit der Einsendung d r Nachnseisung der im Kreise
tätigen selbständigen Handwerker im Rückstande geblieben.

Jch erwarte nunmehr bestimmt Bericht bis zum 11. D. Mts.,
amernfalls Abholnug durch kostenpflichtigen Boten erfolgt.

Oels, den 5. Oktrober 1922.

- Erinnerung.
Mit der Erledigung meiner Kreisblattverfügnng vom 28.

v. Mts Kreisblatt 6. 219 betreffend die Einrichtung einer Nach-
weisung der im Bezirk tätigen Konditoren und Pfefferküchler
sind noch rückständig die Herren Amtsvorsteher zu Schickerwitz,
Groß Graben, Briefe, Ostrowine, Grüttenberg, Dorf
Juliusburg Spahlitz, Dobrischau, Peuke, Pischkave,
Bohrau, Kunersdorf, Nieder Schmollen, Vielguth,
Zantoeh, Prietzen, Kraschen, Wilhelminenort, Paugau,
Reesewitz, Ulbersdorf, Stronn, Wabnitz und Korschlitz,
die Polizeioerwaltuugen zu Oels, Bernstadt nnd Juliusburg

Jeh erwarte nunmehr bestimmt Bericht bis zum 11. D. Mts.,
andernfalls«Abholnng durch kostenpfllichtigen Boten esfolgt

_—

Oels, den 22. September 1922. ·

Bestätigung

Der Stelleubesitzer Paul Dittrich aus Görlitz ist zum
Gemeindevorsteher der Gemeinde Görlitz bestätigt worden.

Oels, den 27. September 1922.

Bestätigung

Der Stellenbrsitzer Karl Koch ist zum Schöffen, und der
Stellenbesitzer Josef Seholz zum Hilfsschöffen der Gemeinde
S eh ü tz e nd o rf bestätigt worden.

L.I 6105. Oels, den 27. September 1922.
ś Bestätigung.

Der Stellenbesitzer Karl Sprodowskh ist zum Ge-

L. 1. 6706.

 

—

K. I. 7180.

 

L. I 6506.

 

 

L. I 6105.

meindevorsteher Der. Gemeinde S eh ü tz en d o rf bestätigt worden. ·

Oels, den 30·September1922.
Bestätigung

Der Reutmeister Hermann Milew in Giunnel ist von
mir zum Waisenrat des Gutsbezirkes Gimmel bestätigt worden.

Oels, den 5. Oktober 1912.

Bestätigung
Der Freistellenbesitzer AugusFPth Neu Ellguth, ist von

mir zum 1. Schöffen und Gemeindewaisenrat der Gemeinde
Neu Ellguth bestätigt worden.

Oels, den 2. Oktober 1922.
Berichtigung.

Zur Kreisblattbekanntmachung vom 28." v. Mts., Kreisblatt
Seite 218, betreffend die Versagung der Kartoffelaukaufs-
erlaubuis muß es anstatt Paul Stern Fritz Stern in Süß-
tv nkel heißen. · ° —

L. I. 3931.

L. 1. 6990.

I
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(Ja«hresjagdfcheine.) «-

 

Wohnort

Oels, den 3. Oktober 1922.

 

Gültig vom Bemerkungen

 

’D. Busche Bernhard
v. Metsch
D. Röder Dietrich
Gaertner Karl
Kupke Wilhelm
Wenzcl Karl
Oppenberg Hermann
Schmid Hans
Bucksch Gustav
Speer Max
Peukert Alfred

.Scheurich Julian
· » Oskar
Sorge Paul
Blem ns Hubert
Kähler Karl
Schneider Robert
Sachs Robert
Priifert Karl
Jendruch Stefan
Witteck Reinhold
Bardehle August
Achert August
Hentschel Gustav
Weber Ernst
Nöldner Ernst
von Stiinzner Georg
Linke Ferdinaud
Koschmieder Karl
Vollasch Wilhelm
Zimmermann Alb.
Broesicke Hans
anttkowski Viktor
Stolze Hermann
Warnat Bruno
Jäckel Heinrich
Urban Kurt
Koch August
Scholz Reinhard
Trettau Waldemar
Behrla Günther
Krieger Oswald
Bieber Hugo
Zwirner Fritz
Wilde Karl
Schczuka Hugo
Liidel Emil
Wolff Karl
Weygand
Prietzel Gustav
Rosenberger Paul
Brückner Julius
Husemann
Bartsch Adolf
Nöldner Karl
Mautschke
vorm. König Friedrit

August von Sachsen
Schreiner Louis  

Oberleutuant a. D.
Oberhofmarschall
stud. ·
Fischereibesitzer
Waldwiirter

Forstverwalter
Vrauereidirektor
Waldwärter
Revierförfter
Wirtschafts-Jnspektor -
Rentier

Hilssweichensteller
Lehrer ,
Forftschreiber
Waldbeläufer

Oberförfter
Revierförster
Hegemeifter
Förster
Revierförster
Hilfsförster
Hegemeister
Hilfsförster
Förster
Gatterschneider
Jagdaufseher
Fleischer

' Besitzerssohn
Gutsbesitzer
Gymuasiast
Forstbeläufer
Wirtschaftsinspektor
Kaufmann
Jagdschutzbeamter
Kaufmann
Förster
Militäranwärter
Amtsgerichtsrnt
Bürgermeister
Gasthausbesitzer
Bauuuternehmer
Revierförster
Freistelleubesitzer

N

Revieisörster

vormaliger König
Schloßamtmann

· Sibyllenort

 

Oels, Kronprinzenstraße
Sibyllenort
Sclnnoltschütz
Oels, Murienstraße l3
Sibyllenort
Wilhelminenort

fI

Sacrau

Schleibitz
Bernstadt

Stampen
Groß Zöllnig
Bernstadt
Weidenbach
Vogelgesang
Gänseberg
Patschkeh
Klein Ellguth
Groß Ellguth
Ludwigsdorf
Neu Schmollen
Weißensee
Bartkereh
Bernstadt
Bartkcreh
W ißensee
Maliers
Klein Ellguth

Langenhof
Ziegelhof .
Patschkey -
Oels, Kaiserstraße lc
Korschlitz
Strehlitz
Groß Graben
Gimmel
Klein Weigelsdorf
Stein
Langenhof
Juliusburg
Klein Zöllnig
Berustadt
Stein "
Oels, Bresluuerstr. 16
Oels, Wilhelmstraße 4
Hundsfeld
Oels

Ostrowine
Bartkcreh

Grüneiche
Sibyllenott «-  Oels, Schloß

. September 1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
1922
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23. » 1922
21.53fiobm:1922
26. September 1922
24. „ 1922
23. 1922
26. J 1922
26. „ 1922
26. „ 1922
2s. 1922
2. Oktoß"er 1922
6«. Oktober 1922

28. September 1922
28. „ 1922
1.L)Hober 1922
1. » 1922
1. „ 1922
2. „ 1922

15. » 1922

( 3. „ 1922

1922 -
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Oels, den 4. Oktober 1922.

Fahndung:

Seit 13. August 1922 ist der Bäckerlehrling Fritz Meergott,
geb. am 13. März 1906 in Järischan Kreis Striegau, spurlos
verschwunden Seine in Gräben, Kreis Striegau, wohnhaften
Eltern wie auch sein Lehrmeister haben bis heut keinerlei Lebens-
zeichen von ihm erhalten Wie festgestellt worden ist, soll
Meergott seine Uhr verkauft haben und von dem Gelde nach
Breslau gefahren sein ..

Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die erforderlichen »Er-
mittelungen anzustellen und im Betretnngsfalle die Polizei-
verwaltung in Striegau zu benachrichtigen.

L. I. 6963.

 

Oels, orn 24. September 1922.
Vichfcukhe.

Nachdem weitere Fälle von Rotlanf bei dem Stellenbefitzer
Greulich in Pühlau, sowie bei dem Oberschweizer Dielzer
und Lohngärtner Ernst in Dörndors nicht vorgekommen sind»
habe ich nach Ausführung der Desinfektion die Stallsperren
aufgehoben

L. I. 7283.

L. I. 7100.

Oels, den 30. September 1922.

Viehfeuche.

Unter dem Schweinebestande des Futtermannes Gottlieb
Biewald in Stronn ist Rotlauf ausgebrochen

Oels, den 4. Oktober 1922.

Viehfenche. -
Unter dem Schweinebestande der Gutsverwaltung Samm-

Marienhof ist Rotlauf ausgebrochen Schutzmaßregeln sind
angeordnet worden

L. I. 7120 III.

L. I. 7280.

 

Oels, den 30. September 1922.
Biehfeuchenpolizeiliche Anordnung.

A. Unter dem Klauenviehbestande des Gutsbesitzers Richard
Pohl in Gutwohne ist die Maul- und Klauenseuche aus-
gebrochen —- Gut und Gemeinde Gutwohne bilden weiter
den Sperrbezirk. .

Für den Sperrbezirk gelten die in meiner viehseuchen-
polizeilichen Anordnung vom 21. August d. Js. Kreisblatt
S.194X05 getroffenen Vorschriften ‑

. Nachdem die Seuche unter dem Rindviehbestande der Be-
sitzerin Bache in Gutwohne erloschen und die Desinfektion
ausgeführt worden ist, werden die über das Gehöft ver-
hängten Sperrmaßregeln aufgehoben . .

Viehmarkt in Juliusburg
Wegen der im nahen Gutwohne herrschenden
Klauenseuche wird der für

Dienstag, den 10. Oktober d. Js.
in Juliusburg

angesetzte Viehmarkt verboten

Oels, den 28. September 1922.
Strafe des Wuchergerichts.

Das Wuchergericht in Oels hat in seiner Sitzung am
15. September d. Js. den Viehhändler Wolff hierselbst
wegen unbefugten Viehankauss zu 30000 Mark Geldstrafe,
eventl für 100 Mark ein Tag Gefängnis, verurteilt.

Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.

Oels, den 3. Oktobei 1922.
Fleifchbefchatigefetz.

Maul-. und

 

L. -I. 7207.

Die Polizeiverwaltungen, Herren Amtsvorsteher und die
in der Fleischbeschau tätigen Herren Tierärzte nnd Fleischbe-
schauer machte ich daraus aufmerksam, daß die Ausführungsbe-
stimmungen A nebst Anlage 1 und Unteranlage sowie die Aus-
führungsbestimmungen C nebft'slinhang'fllr. 3 zu dem Gesetz
betreffend die Schlachtvieh-—- und Fleischbeschau vom 3.Juni 1900
tZentralblatt für das Deutsche Reich, Beilage zu Nr. 52) mit
Zustimmung des Reichsrats abgeändert worden ist.

Die darauf bezügliche, am 1. September 1922 in Kraft
getretene Verordnung des Herrn Reichsministers des Jnnern  

vom 10. August 1922 ist im Zentralblatt für das Deutsche Reich
Nr. 42 nebst Sbeilagen veröffentlicht worden

u———-... .

L. I. 7332. Oels, den 3. Oktober 1922.

Einfätze im Pfandleihcrgewcrbe.
An Stelle der im § 1 des Gesetzes vom 17. März 1881

zulässigen Zinsen diirfen die anndleiher bis auf weiteres sich
ausbediugen oder zahlen lassen:

a) 4 Pfg. für jeden Monat und jede Mark von Darlehn-Z-
beträgen bis zu 30 1.1.1111; «

b) 3 Pfg. für jeden Monat nnd jede, den Betrag von 30 Mark
übersteigende Mark.
Diese Bestimmung ist auch auf die Pfandleihanstalten der

Gemeinden oder weiteren Gemeindeverbände unter der Voraus-
setzung anwendbar, daß gemäß § 21 oder 22 des Gesetzes vom
17. März 1881, dessen § 1 für sie gilt. «

L. ”I. 7323. Oels, den 3. Oktober 1922. "

Kontraktbrnch eines Ansliinders.

Der polnische Staatsangehörige und landwirtschaftliche
Arbeiter Vinzent Shsama aus Mikolajewice, Kreis Witkowo,
hat am 18. d. Mts seine Arbeitsstelle bei dem Gutsbesitzer
Hugo Heimann in Groß Graben unter Kontraktbruch ver-
lassen nnd ist bisher nicht zurückgekehrt ' -

Die Herren Landjäger des Kreises erfuche ich, umgehend
Nachforschungen nach dem Entwicheuen anzustellen und mir im
Ermitteluugsfalle zu berichten -

“v-..

L. 1. 7389. Oels, den 5. Oktober 1922.

Genehmignugen der Beschäftigungen ansländifcher Arbeiter
im Jahre 1922.

Ausländer genehmigt:
männlich weiblich

1. Fritz Gerftenberg, Korschlitz . . . 1 —-
2. Adolf Heinzelnmnn Wabnitz . . . 1
3. Karl Jaretzke, Nieder Mühlwitz . . 1
4. Adolf Schmidt, Mirkau . . . 1 —

« »Die Ortspolizeibehörden ersuche ich, die in Frage kommenden
Arbeitgeber ihres Amtsbezirks hiervon in Kenntniszu setzen

L. 1. 7086. Oels,..den 5. Oktober 1922.

Beschäftigng nnlegitimierter ausländischer Arbeiter.

Am 1. Oktober 1922 ift das Arbeitsnachweisgesetz vom
22. Juni 1922 —- Reichsgesetzblatt Seite 657 ——— in Kraft ge-
treten Nach § 55 des Gesetzes wird mit Geldstrafe bis
z11100000,—— Mk. oder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
bestraft," wer den gemäß § 26, Absatz 2, erlassenen An-
ordnungen über ausländische Arbeitnehmer zuwider-
handelt. (§ 26, Absatz 2, sagt u. a., es liegt dem Reichsamt
für Arbeitsvermittelrmg ob, im Einvernehmen mit den obersten
Landesbehörden die Anwerbung, Vermittelung und Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer zu regeln und zu überwachen.) Wenn
auch die hierfür erforderlichen Ansführungsbestimmungen noch
nicht erlassen sind, so weise ich doch schon jetzt darauf hin nnd
ersuche die Ortspolizei- und Ortsbehörden, sämtlichen Arbeits-
gebern ihrer Aussichtsbezirke umgehend ortsüblich davon Kenntnis
zu geben nnd gehörig darüber zn wachen, daß in keinem Arbeits-
betriebe ausländische Arbeitskräfte ohne Genehmigung des Schle-
sifchen Landesarbeitsamtes in Breslau und ohne die gültigen
Legitiniationspapiere beschäftigt werden· Zuwiderhandlungen
sind mir unnachsichtlich zur Anzeige zu bringen

 

L.I 5609. Oels, den 5. Oktober 1922.

Erinnerung betreffend Ausliinderlisten 1922.
Kreisblattverfügung vom 21. September 1922, Seite 214.

Nachstehende Ortspolizeibehörden erinnere ich an umgehende
Rücksendnng der zur Berichtigung übersandten Ausländerlisten
bis spätestens zum 15. d. Nits: '

Groß-Graben Briefe, Alt-Ellguth, Grüttenberg, Juliusburg,
Spahlitz, Schmarse, Dobrischau, Langewiese, Mirkau, Görlitz,
Schleibitz, Pischkawe, Bohrau, Cunersdorf, Niederschmollen,
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Vielguth, Mittel-Mühlatschütz, Prietzen, Krafehen, Ulbersdorf,
Stronn, Wabnitz, Groß-Zöllnig,

Polizeiverwaltiingeii Oels und Hundsfeld

I. A. 1111-3548. Bresl·au, den 20. September 1922.

Ausweisung eines Aiisläiiders.

Sie werden hiermit als lästiger Ausländer aus dem
preußischen Staatsgebiet ausgewiefen. »

Nach § 13 der Bundesvorschriften vom 10. Dezember 1890
werden Sie hiermit aufgefordert, das preußische Staatsgebiet
innerhalb 4 Wochen, vom Tage dieser Belanntmachung gerechnet,
zu verlassen.

Falls Sie der Aufforderung in der Zeit nicht nachkommeii,.
wird auf Grund des § 132 des Gesetzes über die allgeiiieiiie
Landesverwultung vom 30. Juli 1883, Jhre zwaiigsweise Ab-
beförderniig erfolgen. Außerdem habeiiSie die Unterbringung
in einem Saiiiinellager zu gewärtigen.

Gemäß § 3612 des R. St. G. B. wird unerlaubte Rück-
kehr mitHaft bestraft.

An den tschechoslowakisiheu Staatsangehörigen, Herrn
Paul Schulz, zuletzt in der Strafanstalt in Striegau, zur Zeit
unbekannten Aufenthalts

Nach dem Ausländer sind eingehende Nachforschungen anzu-
stellen. Jm Ermittellungsfalle ist mir sofort zu berichten, da-
mit die Ausweisiing erfolgen kann.

Verlin W. 66, den 26. August 1922.

Wahlrecht der Fiirsorgeziiglinge.
Die Frage, ob Fürsorgezöglinge, die das 20. Lebensjahr

vollendet haben, gemäß § 2 Abs. 3 des Reichswahlgesetzes vom
27. April 1.920 (Reiehsgesetzblatt S. 627) und § 2 Abs. 3 des
Preuß. Landeswahlgesetzes vom 3. Dezember 1920 (Gesetz-
samnil. Seite 559) in der Ausübung ihres Wahlrechts behindert
sind, ist nochmals mit dem Reichsministerium des Innern, dem
Preußischen Ministerium des Jnnerii sowie den Ministerien
anderer größerer Länder erörtert worden. Diese Erörterungen
haben nunmehr zu dem Ergebnis geführt, daß die in der An-
staltspflege befindlichen Fürsorgezöglinge als behindert in
der Ausübung ihres Wahlrechts anzusehen sind. Dagegen kann
von den in Fa milienerziehu iig befindlichen Fürsorge-
zögliiigeii von einer ,,Verwahrung« im Sinne der Wahlgesetze
nicht gesprochen werden. Es wird deshalb hier auch die Frage
der Behinderung in der Ausübung des Wahlrechts zu ver-
neinen sein

III. F. 845.

L. I. 7263.

 
Oels, den 30. September 1922.

Den Ortspolizeibehörden und Herren Laiidjägern gebe ich
von vorstehender Aiisweisiiiigsverfligiuig Kenntnis ‚

Schulz ist am 9. Februar 1889 in Alt Benedek in Böhmen
geboren.

Die Ausweisung erfolgt, weil er wegen schweren Diebstahls

L. I. 7430.

Abdruck
eine Zuchthausstrafe von 1 Jahr 4 Monaten verbüßt hat. Kenntnis und

Der Landrat.
Dr. Uiickell.

Mein Runderlaß ——— III F Nr. 59/21 -—— vom 29. Ja-
I nuar 1921 tritt hiermit außer Krist.

Der Minister für Volkswohlfahrt.
Jiii Auftrage: —
(Unterschrift). _

Oels, den 5. Oktober 1922.

vorstehenden Erlasses bringe ich hiermit zur
Beachtung

 

militante
können ohne Operation und
Verufsstörung geheilt werd.
Sprechstunden in Breslau

Hotel Germania,
am Hauptbahnl)of,

am 14. 10. Von« 9——1« Uhr.
Dr. med. Eintopf,

Spezialarzt für Bruchleiden
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Bekanntmaehung
Zweiün gutem Zustand befindliche Handdrmb

feuerfpritzen werden bin 12. 10. d. Js» Vormittags
10!-.-«;, Uhr in Oels meistbietend versteigert. Vie«ungs-
kaiition 3000 Mk. Zuschlag bleibt vorbehalten Treff-
punkt der Interessenten am Feuerlöschgerätehause in
Oele-, Zeugl)ausplatz.

Oels, den 29. September 1922.

Der Mosis-rat
 

III. E. 12771. . Berlin, den 14. Sept. 1922.

Betrifft:
Einkommens-teuer rein Arbeitswiim für Ent-
schädigung der- Eeineindebehörden für die Aug--
tells-mir der Steuerbiicher für das Knienzserjahr

1923.
Nach §§ 50 und 52 E. St. G. in Verbindung mit

§ 20 E. St. A.D. V, ist die« Gemeindebehörde ber-
pflichtet, für die im Personenoerzeichnis ausgeführten
Arbeitnehmer und· auf Antrag für die Arbeitnehmer,
die in dem Gemeindebezirk ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt haben, Steuerbücher auszu-
stellen, Die Ausstellung der Steuerbücher »durch die
Gemeinden erfolat somit auf Grund einer ihnendurch
das Gesetz auferlegten Verpflichtung." Ein Anspruch
auf Entschädigung für diese Tätigkeit ist ihnen vom
Gesetz nicht eingeräumt. Wenn der § 29 E. St. A. D.
V. trotzdem eine Entschädigung Von 1 Mark für jedes
Von der Gemeindebehörde ausgestellte und aus-gehän-
dig»te«S-teuerbuch vorsieht, so ist diese Bestimmung
lediglich aus Billigkeitsgründen aufgenommen worden.
ein Rechtsanspruch der Gemeinden aufEntschädigung
sollte damit nicht anerkannt werden-. . -

Wenn somit auch für die Reichsfinanzperwaltiing
keine Vrrpflirhtung besteht, eine Neufestletzung der
Entschädigung mit Rücksicht auf die inzwischen ein-
getretene Geldentwertung vorzunehmen, so erkläre ich
m«ch aus Billigkeitsgründen doch mit einer Erhöhung
der Entschädigung--einverstanden. Ich bestimme des-
halb, daß die Gemeindebehörden und die Gutsvor-

-. stehen die mit der Ausstellung und Aushändigung

 

 

der Steuerbücher liefaßt sind, für jedes für das
Kalenderjahr 1923 von· ihnen ausgestellte und ausge-
händigte Steuerbuch eine Entschädigungwon 3 Mark
aus der Reichskasse erhalten. Die Entschadigung wird
auch dann gewährt, wenn die Aushandigung des
"Steuerbuchs an den Arbeitnehmer ohne Verschulden
der Gemeinde-behörde nicht möglich war. Im übrigen
bleiben die Vorschriften des § 29 E. St. A. D. B. un-
berührt. —

Der Neichsminifker der Finanzen.

J. A-:
gez. Popitz.

Zusatz des Finanzwirts-
Vorstehender Erlaß des Herrn · Reichsministers

der Finanzen wird hiermit veröffentlicht «

O els, den 3. Okiober 1922.

Finanzamt.
J. V.:

Hintz, Steueramtmann.

Flügel und Klaviere
besonders Bechstein, slälütbner. Steinan, u. dgl. auch
stark reparaturbedürftig dauernd gesucht. Offerten
mit Firmen-Nummer und Vreisangabe an Bertinetti
8c Ulbrich. Roftock. Groß Mönchenstraße 3.

 

 

Herr
R. waing
Gött. schreibt-

Meine

habe ich ourd)
Schumanns-

. ,

Lage von 1 1 «

Obermeheiüs Medizinatx —- 0
beseitigt. Rur Nachbehandlung ifi Herbst-· ·
Steine besonders zu empfehlen. Zu haben
in allen Apothetm Drogerien und Par-
‚unterm

 

  



Die Beiträge betragen für eine Woche-Bekanntmachung. Für 0052211101110 Finden Arbeitgeber Im ganzen

Der Reichstag hat unterm 14. September d. Js. g) « gkgkk ask
(ER.-.G-Bl. vom 22.9. 1922) Die Versicherungsgrenze auf J» 530011111111 1 fääf zgo 22270
204000 Mk. heraufgesetzt » » II 3-.. - 1.50 4_5o

»Alle Betriebsbeai nten, wie: Jnspektoren, Rent- „ „ III 6.— 3.—— 9.-——··
meister, Brennerewerwalter, Assistenten usw., also alle „ „ IV 9.—— 450 13 50
diejenigen, die bisher wegen Ueberschreitung der Ver- » » V 15.—- 7.50 2250
sicherungsgrenze Von 72000 Mk. nicht mehr dem Vers » „ VI 21.—— 10.50 3150
sicherungszwanae unterlagen, sind demzufolge, soweit „ „ VII 27—-— 13.50 40.50
ihr Jahresarbeitsverdienst204000 Mk. nicht übersteigt, » ,, VIII 30.— 18.—— 54.—-
bis zum 10. Oktober d. Js. unter Angabe des Bir- „ „ IX 45.—- 22.50 67.50
verdienstes und der Naturalbezüge wieder bei der » » X 54.—— 27.—— 81.——
Kasse anzumelden. » » XI 72.—— 36— · 108——

Des· weiteren hat der Reichstag die Höchstgrenze ‑⸗ ⸗⸗ XII 90.- 45-— 135--—
des täglichen Grundlohnes auf 500‚— Mk. festgesetzt und » » XIII 108.- - 54.- 162-“
Der Vorstand und Ausschuß der Kasse unterm 30. Sep- » » XJICZ 11%(0— III-— Ess-
tember 1922 für Die Neueinstufung der Kassenmiiglieder
folgende Einteilung mit Wirkung vom 2. Oktober 1022
ab bes chlossen.

1. Lehrl. ohne Entgelt Lohnst. I. Grundlolzin 6 Mk.
2. bts einschl. 12 Mk. » II. » 10 „
3. „ „ 22 „ „ III, „ 20 „
4' n n 36 n « IV! » 30 »

50 n » 55 » » V) » 50 »

60 » » 75 n n V I I « 70 »

7 nj » 100 » - » VIL « 90 «
8. » « 130 » » 'VIII. „ 1‘20 »
9· » » 160 » n IX! n 1 50 n

10. „ .. 200 -» » X. » 180 »
11. » » 260 .,, „ XI. „ 24-0 „
12. » « 320 „ „ XII. „ - 300 „
13. „ » 380 „ „ XIII. „ 360 »
14. 450 „ « » XIV. » 420 „
15. mehr als 450 „ XV. 500 „

Das Krankengeld für die Mitglieder beträgt in der

I. Lohnstufe. . . . .
II. „ . . . . 5Mk

III- « . « . . . 10 n

IV... . . . . . 15 „
V1 » o . . « . 25 »

VI. „ . . . . . 35 „
VII. „ . . . . . 45 „
VIII. „ . . . . . . 60 „

IX. _ „ . . . . . 75 «
X. „ . . . . . 90 »

XI. „ . ‑ . . . 120 „
XII. „ . . . . . 150 „
XIII. „ . . . . . 180 „
XIV. „ . . . . .210 „
XV „ . . . . .250 „

Als Sterbegeld wird beim Tode eines Mitgliedes
das 20fache des Grundlohnes gezahlt und zwar für
Mitglieder der

I. Lohnstufe 120 Mk.
II 20M H

IIIJ » 400 „
IV. „ _ 600 „
V. „ 1000 „
VI. „ 1400 »

VII. „ 1800 „
VIII. „ 2400 .‚

IX. » 3000 „
X. „ 3600 „

XI. „ 4800 „
XII. „ 6000 „

XIII. „ 7200 . »
XIV. „ 8400 „
XV. „ 10000 „  

Die am 124. September 1922 eingetretene Barlohn-
erhöhung und die ab 1 Oktober 1922 in Kraft tretende
——- im nächsten Kreisblatt erscheinende —- neue Fest-
set-sung des Wertes der Sachbeziige machen unter
weiterer Berücksichtigung des eingangs genannten
Gesetzes folgende Eingruppierung der Kassenmitglieder
erforderlich:

l. Für Gutsverwaltnngen We 1111 M Wochen-
«- «. Monat .

(Gros3betrtebe) 01101101 vertrag

a) männliche Mitglieder: '
1. Verheirateter Freiarbei.ter ,,ohne«

und „mit“ Arbeitsleistung der
Frau, Gntshandwerker, Vögte,
Schaffen Aufseher, Kuhfutters-
leute, Ackerkutscher und Lohn-.
gärtner . XII 135.——— Mk.

2. UnverheirateteAckerkutscher, Lohn-
gärtner, Arbeiter und Haussöhne
uber18 Jahre . . . . . X 81.- „
Von 15—17 Jahren. . . VIII 54.-—— „
von 14—15 VII 40.50 „

b) weiblicheMitglieder:
1. Deputantenfrauen, Stallfrauen,

Stailmägde, Gutswitwen und
Freiarbeiterinnen 11 andere weibl.

« Angehörige der Deputanten über «
16 Jahre . . . . . . .VIII 54.—-— „
von 141631101011. . ⸗ VII 40.50 _„

Für bäuerliche Betriebe in Gemeinden
(Kleinbetriebe)

a) männliche Mitglieder:
1. Verheiratete Ackerkutscher, Lohn-

gärtner nnd Arbeiter . . XII 135.——— Mk.
·2. Unverheiratete auf ein Jahr ge-

mietete und andere vollwertige
Landarbeiter
über 18 Jahre . . . . . . VII 40.50 „
von 14——18 Jahren . . . VI 31,50 „

b) weiblitixseHiitglieDer: «
1. Deputantenfrauen . VIII 54,—— „
2. llnverheiratete auf das Jahrge=

mietete und andere vollwertige
Landarbeiter
über 19 Jahre . . . . . . VII 40,50 „
001114—19 Jahren . . . . VI 31,50 „

Oels, den 30. September 1922.

Der Vorstand
der Landtrankenkasse für den Kreis Oel-.

Dr. firüger. Vorsitzenden ·


